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Einzelausschreibung vs. Generalunternehmer-Ausschreibung
Seitdem Bauunternehmer die Konkurrenz, zuerst die der südwesteuropäischen und nun auch der osteuropäischen gespürt haben, sind sie bemüht, nicht nur Beton in Schalungen zu gießen, sondern in zunehmendem Maße intelligentere Leistungen (im Bau-Management) zu erbringen. Es bot sich an, die oft sehr schwierige Koordination der am Bau tätigen Einzelunternehmen zusammenzufassen und als ein Paket anzubieten. Architekten sind auf dieses Angebot nur zu gerne eingegangen, weil Ausschreibung und Bauleitung nur Ärger und Verdruss bringen und obendrein auch noch schlecht bezahlt wird – meinen die Architekten. 
So etwas nennt man Marktanpassung. Der Generalunternehmer (GU) war geboren. Wenn darüber in der Architektenschaft Krokodilstränen vergossen werden, kann einen das nur erstaunen, weil sie diese Entwicklung selber unterstützt haben. 
Dieser Prozess, des zunächst unmerklichen Übergangs von Baumanagementleistungen von den Architekten zu den GUs, wurde zum einen unterstützt durch die seit den 70er Jahren zunehmende Komplexität und Dynamik heutigen Bauens, zum anderen durch eine sehr frühzeitige Kosten- und Termingarantie. Von der anfänglichen Zurückhaltung der Architekten gegenüber GUs ist heute kaum noch etwas zu spüren. 
Für den Bauprozess insgesamt ist aber auch durch den Auftritt von GUs nichts an Leistung entfallen. Jede Bauleistung muss auch jetzt noch bis ins kleinste Arbeitspäckchen ausgeschrieben, vergeben, terminiert, koordiniert, abgenommen und abgerechnet werden. Wenn nicht vom Architekten, dann eben vom GU für seine Subunternehmer, d.h. Leistungen, die der Architekt eigentlich übernehmen sollte werden nicht etwa eingespart, sondern auf den GU verlagert. Wenn also ein Bauherr glaubt, durch einen GU das Architektenhonorar für die Leistungsphase Ausschreibung und Objektüberwachung einsparen zu können, ist er auf dem Holzweg. Der Vorteil, den sich der Bauherr durch eine GU-Vergabe erkauft, ist frühe Kosten- und Terminsicherheit (hoffentlich!). Damit werden Kosten (für die Ausschreibung usw.) und Risiken, die sich erst in einer späteren Leistungsphase auflösen, auf den GU verlagert. Die Übernahme von Risiken kostet Geld. Das ist nichts Unmoralisches. Die Kalkulation der Risiken ist marktabhängig. In Zeiten eines Überangebotes von Bauleistungen (wie z. B. in den letzten Jahren) tendieren diese gegen null, wenn die GUs es schaffen, die Kosten auf ihre Subunternehmer überzuwälzen. Die Leistung muss aber erbracht werden, egal woher das Geld auch immer kommt. In diesem Fall ein Vorteil für den Bauherren. 
Diese Entwicklung ist inzwischen so weit vorangekommen, dass Projektentwickler einen (oder mehrere) Architekten bitten, für das Vorhaben einen (hoffentlich bezahlten) Vorentwurf zu fertigen. Der wird dann mit einer (oft dürftigen) Beschreibung an GUs gegeben, die einen garantierten (?) Preis und Fertigstellungstermin ermitteln. Preis und Termin gehen in eine Machbarkeitsstudie ein. Erst wenn diese positiv ausfällt, wird die Entscheidung zur weiteren Planung gefasst. Bei den hohen Kosten von Projektentwicklungen ist diese Vorgehensweise volkswirtschaftlich durchaus in Ordnung. 
Die Frage: Ist Einzelvergabe oder GU-Vergabe kostengünstiger? ist falsch gestellt. Die von den Unternehmern angebotenen Preise (Baupreis) sind marktabhängig und Leistungen (für Ausschreibung, Vergabe, Objektüberwachung und Dokumentation) irgendwelcher Art können nirgendwo eingespart werden. 
Es kommt den Bauherren darauf an, das Werk insgesamt günstig einzukaufen, vor allen Dingen aber frühzeitig Kosten- und Terminsicherheit zu erlangen. Der Architekt, der mal für sich selbst gebaut hat, wird das nur zu gut verstehen. 
Kosten- und Terminsicherheit könnte auch der Architekt mit Einzelausschreibungen leisten! Könnte, wenn er diesen Teilbereich wirklich beherrschen würde. Die Mehrzahl der Bauherren fühlt sich aber bei einem GU oft besser aufgehoben, weil die Bauunternehmer (die hatten in diesem Bereich mehr nachzuholen als die Architekten) ihre Lektion inzwischen gelernt haben. 
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